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Ausgangslage 

Die Fraktion der CDU und die Fraktion der FDP schlagen angesichts 

des aktuellen Lehrkräftemangels im Wesentlichen folgende Maßnah-

men vor:  

— Angebote zur Eingangsreflexion und Beratungsangebote sollen dazu 

beitragen, das bestehende „Ungleichgewicht zwischen Angebot 

und Nachfrage zwischen den verschiedenen Lehrämtern bzw. 

Schulformen“ zu beheben (S. 2).  

— Eine Optimierung von Steuerungsprozessen soll dazu beitragen, dass 

„mehr angehende Lehrkräfte die zweite Ausbildungsphase in Regi-

onen mit besonderem Einstellungsbedarf absolvieren“ (S. 3). 

— Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Phase der Lehrerbil-

dung sollten für „besonders leistungsstarke angehende Lehrkräfte“ 

Kürzungspotentiale ausgeschöpft werden, um einen schnelleren 

Berufseinstieg zu ermöglichen (S. 2).  

— Es soll geprüft werden, inwiefern zusätzliche, z.B. zweisemestrige 

Ergänzungsstudiengänge in gesuchten Lehrämtern an ausgewähl-

ten Hochschulen angeboten werden können und nachgefragt wür-

den (S. 3).  

— Es soll geprüft werden, inwiefern bisherige Ansätze „zur berufsbe-

gleitenden Vorbereitung von Seiteneinsteigerinnen und Seitenein-

steigern besser an den Qualitätsstandards grundständig ausgebil-

deter Lehrkräfte“ orientiert werden können, „insbesondere in 

pädagogischer Hinsicht“ (S. 3).  

 

 

 

 

Einordnung 

Laut der jüngst von der Kultusministerkonferenz (KMK) vorgeleg-

ten Vorausberechnung der Schüler- und Absolventenzahlen bis 

zum Jahr 2030 werden die Schülerzahlen in Nordrhein-Westfalen 

schulformübergreifend steigen. Der höchste Anstieg wird dabei für 

die Sekundarstufe I prognostiziert (21,64%), gefolgt von der Primar-

stufe (11,82%). An den allgemeinbildenden Schulen der Sekundar-

stufe II sowie an den beruflichen Schulen werden die Schülerzahlen 

mit 5,69 bzw. 2,05 Prozent moderat steigen.1  

 
 
 
1 https://www.kmk.org/dokumentation-statistik/statistik/schulstatistik/vorausbe-

rechnung-der-schueler-und-absolventenzahlen.html.  
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Laut der aktuellen Prognose zum Lehrkräftearbeitsmarkt in Nord-

rhein-Westfalen werden in den nächsten 20 Jahren fast 85 Prozent 

der für den Schulbereich vorgesehenen Stellen neu besetzt werden 

müssen.2 Allerdings ist der Einstellungsbedarf je nach Schulform 

und Fach unterschiedlich hoch. So werden vor dem Hintergrund 

der steigenden Schülerzahlen in der Primarstufe und in der Sekun-

darstufe I sowie im Lehramt für Sonderpädagogik in deutlich mehr 

Fächern Lehrkräfte gesucht als in der Sekundarstufe II bzw. am 

Gymnasium. An den allgemeinbildenden Schulen der Sekundar-

stufe II besteht insbesondere in den MINT-Fächern sowie in Kunst 

und Musik ein erhöhter Einstellungsbedarf. Den genauen Einstel-

lungsbedarf zeigt das Landesportal „lehrer-werden.nrw.de“: 

 

 

 

In der laufenden Legislaturperiode erfolgte an den nordrhein-west-

fälischen Hochschulen – neben anderen Maßnahmen – bereits ein 
 
 
2 https://www.schulministerium.nrw.de/sites/default/files/documents/Progno-

sen.pdf.  
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Ausbau der Studienplätze im Grundschullehramt, im Lehramt für 

Sonderpädagogik sowie in den beruflichen Fachrichtungen Pflege 

und Sozialpädagogik. Inwieweit diese Maßnahmen tatsächlich zur 

Lehrkräftegewinnung beitragen, bleibt mit einer gewissen Unsi-

cherheit behaftet, da aktuell noch wenig über Schwundquoten 

während des Lehramtsstudiums und danach bekannt ist.  

 

 

 

 

Stellungnahme zu Einzel-

Aspekten 

Beratungsangebote 

Beratung soll dem Antrag zufolge „sowohl vor Aufnahme des Studiums 

als auch in der ersten und zweiten Phase der Lehrerausbildung“ ange-

boten werden. Sie soll auf Basis der Lehrkräftebedarfsprognose erfolgen 

und dabei auch „die Perspektiven und Berufsaussichten einzelner Lehr-

ämter und Fächerkombinationen“ aufzeigen und auf mögliche Alterna-

tiven hinweisen (S. 2).  

 

Das CHE begrüßt das im Antrag vorgeschlagene Vorha-

ben, zu prüfen, welche Beratungsangebote es an Hoch-

schulen bereits gibt. Aus der letzten Erhebung des Moni-

tor Lehrerbildung geht hervor, dass die zehn 

lehrerbildenden Hochschulen in NRW, die sich an der Erhebung betei-

ligt haben3, zwar alle Beratungsangebote für Lehramtsstudierende vor-

halten, diese jedoch größtenteils freiwillig sind. An keiner der Hoch-

schulen gibt es verpflichtende Beratungsangebote vor Aufnahme des 

Lehramtsstudiums. Acht der zehn Hochschulen bieten freiwillige Bera-

tungsangebote vor Studienbeginn an, sechs Hochschulen halten Bera-

tungsangebote während des gesamten Studienverlaufs vor, jeweils vier 

Hochschulen machen gesonderte Beratungsangebote in der Studienein-

gangsphase und im späteren Studienverlauf. Verpflichtende Beratung 

gibt es hingegen kaum. Einzig die Universität Bochum4 sieht ein ver-

pflichtendes Beratungsgespräch am Übergang zum Master of Education 

vor, an der Universität Paderborn gibt es verpflichtende Beratungsge-

spräche nur vor der Aufnahme eines Studiums eines Erweiterungsfa-

ches. Über die genaue Ausgestaltung und die Qualität der angegebenen 
 
 
3 Die Universität Bielefeld hat sich als einzige lehrerbildende Hochschule in Nord-

rhein-Westfalen nicht beteiligt. 
4 An der Ruhr-Universität Bochum kann nur das Lehramt an Gymnasien studiert 

werden. 

Beratungsangebote an 

Hochschulen sind frei-

willig  
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Beratungsangebote kann auf Basis der Daten des Monitor Lehrerbil-

dung keine Aussage getroffen werden. 

 

Mit dem landesweit vorgegebenen verpflichtenden Eignungs- und Ori-

entierungspraktikum (EOP) und den dazugehörigen Begleitveranstal-

tungen besteht an den Hochschulen in NRW ein etabliertes Instrument 

zur Eignungsreflexion während der Bachelorphase. Darüber hinaus be-

steht mit dem Portfolio Praxiselemente, das durch das nordrhein-west-

fälische Lehrerausbildungsgesetz vorgegeben ist, ein Instrument zur 

Dokumentation des systematischen Aufbaus berufsbezogener Kompe-

tenzen, das ebenfalls zur Eignungsreflexion dient. 

  

Aus Sicht des CHE ist die geforderte stärkere Bedarfsorientierung der 

Lehrkräfteausbildung ausdrücklich zu begrüßen.  

 

Eine Beratung zur Fächerwahl kann aus Sicht des CHE 

nur vor Aufnahme des Bachelorstudiums auf freiwilliger 

Basis erfolgen. Bei der Fächerwahl und Entscheidung für 

einen Lehramtstyp ist die Entscheidungsfreiheit der Stu-

dierenden (in Abhängigkeit von individuellen Begabun-

gen, Schwerpunkten, Interessen, Vorlieben) unantastbar 

– damit bleibt Beratungsangeboten zur Fächerwahl vor Aufnahme des 

Bachelorstudiums „nur“ die Funktion, horizonterweiternd Optionen 

aufzuzeigen und einzuordnen. Es dürfte unstrittig sein, dass größtmög-

liche Transparenz möglicher Wege ins Lehramt und des Einstellungsbe-

darfes sehr sinnvoll ist. Die Informationsplattform zum Lehramt des 

Landes NRW („lehrer-werden.nrw.de“) bietet hier bereits sehr über-

sichtliche Informationen (auch wenn im Detail mitunter unklar bleibt, 

auf welchen Zeitraum sich die Prognosen beziehen).  

 

Durch die sehr langen Ausbildungszeiten (bei Abschluss 

in Regelstudienzeit fünf Jahre Studium, 18 Monate Refe-

rendariat) ist die genaue Einstellungssituation an den 

Schulen bei Aufnahme eines Studiums noch kaum abzu-

sehen. Entsprechend empfiehlt es sich, insbesondere an 

den Übergängen vom Bachelor zum Master eine Über-

prüfung der Passung vorzunehmen und die Lehramtsinteressierten ent-

sprechend zu beraten. Absolvent*innen eines lehramtsbezogenen Ba-

chelorstudiengangs sollte vor Aufnahme des Masterstudiums noch 

einmal die Option eröffnet werden, die angestrebte Schulform zu wech-

seln und beispielsweise von einem bisher auf das Gymnasium ausge-

richteten Lehramtsstudium in einen Master of Education für ein ande-

res Lehramt überzugehen. Hier wäre ein ergebnisoffenes, aber 

verpflichtendes Reflexionsgespräch am Übergang zum Master of Educa-

tion aus Sicht des CHE nicht nur denkbar, sondern sinnvoll. Weiterhin 

eignen sich zum Zwecke der Bekanntmachung der unterschiedlichen 

Schulformen als Einsatzort im späteren Beruf möglicherweise auch 

(Online-)Informationsveranstaltungen vor Aufnahme des Studiums mit 

nachgelagerten Beratungsangeboten. 

Beratung in Bezug auf 

die Fächerwahl vor Auf-

nahme des Studiums 

ansetzen 

Bei Übergang in den 

Masterstudiengang 

Schulformwechsel er-

möglichen. 
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Darüber hinaus ist es aus Sicht des CHE ratsam, zumin-

dest in Mangelfächern weitere Möglichkeiten der Rekru-

tierung zu nutzen:  Die Sollbruchstelle zwischen Bachelor 

und Master bietet sich ebenfalls an, um Absolvent*innen 

fachbezogener Bachelorstudiengänge durch gezielte Beratung über-

haupt erst für einen lehramtsbezogenen Masterstudiengang zu rekru-

tieren. Aktuell ist dies in Nordrhein-Westfalen nicht vorgesehen. Die 

stärkere Öffnung des Lehramtes für leistungsstarke Studierende und 

Absolvent*innen lehramtsaffiner Fachrichtungen zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten ihrer Bildungs- und Berufsbiografie ist aber aus Sicht des 

CHE ein vielversprechender Weg. 

Durch eine Flexibilisierung der Lehrerbildung am Übergang vom Ba-

chelor zum Master in Form eines Zugangs für Absolvent*innen fachbe-

zogener Bachelorstudiengänge könnten innerhalb von nur zwei Jahren 

neue, fachwissenschaftlich gut qualifizierte Referendar*innen in diesen 

Fächern zur Verfügung stehen. 

Entscheidend wäre dabei, dass die Absolvent*innen fachbezogener Ba-

chelorstudiengänge einen Master of Education aufnehmen können, 

ohne fehlende lehramtsbezogene Studienanteile aus dem Bachelorstu-

dium nachholen zu müssen.  

Aus Sicht des CHE lohnt sich hier ein Blick nach Baden-Württemberg, 

wo es neuerdings möglich ist, nach einem fachbezogenen Bachelorstu-

diengang in den Mangelfächern Physik und Informatik für das Gymna-

sium direkt einen Master of Education anzuschließen. Ähnliche Mo-

delle existieren mit den sogenannten Q-Master-Studiengängen für alle 

Lehramtstypen an den Berliner Universitäten. Derzeit läuft die Evalua-

tion des Q-Masters Grundschullehramt an der Humboldt Universität 

zu Berlin, im Zuge derer ein Kompetenzvergleich zwischen Q-Master-

studierenden und traditionellen Lehramtsmasterstudierenden erstellt 

wird. Erste Ergebnisse sind zeitnah zu erwarten. Durch gezielte Bera-

tungsaktivitäten an den Hochschulen könnten über solche Mastermo-

delle für das Lehramt geeignete und begeisterte Absolvent*innen ver-

gleichsweise schnell rekrutiert werden. Im Lehramt an Berufskollegs ist 

dies auch in NRW bereits gängige Praxis. 

 

 

Optimierung von Steuerungsprozessen 

Die Idee, Steuerungsprozesse zu optimieren, „damit mehr angehende 

Lehrkräfte die zweite Ausbildungsphase in Regionen mit besonderem 

Einstellungsbedarf absolvieren“ (S.3), ist aus Sicht des CHE grundsätz-

lich richtig. Allerdings geht aus dem Antrag nicht hervor, welche Regio-

nen genau gemeint sind, ob es sich also etwa um sogenannte Brenn-

punktbezirke handelt oder um ländliche Regionen.  

Rekrutierung aus Fach-

bachelorstudiengängen 

in den Blick nehmen 
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Zur Gewinnung von Lehrkräften im ländlichen Raum gibt es existie-

rende Maßnahmen insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern. 

Neben Erkundungstouren während des Studiums wie in Mecklenburg-

Vorpommern, finanziellen Prämien bzw. Zulagen wäre hier insbeson-

dere der Versuch des Freistaates Sachsen hervorzuheben, aufgrund des 

„Klebeeffektes“ (viele bleiben an dem Ort „kleben“, an dem sie prä-

gende Ausbildungsabschnitte absolviert haben) die Ausbildung von 

Seiteneinsteiger*innen, die den Vorbereitungsdienst berufsbegleitend 

absolvieren, in regionalen Ausbildungszentren abseits der beliebten 

Großstädte Leipzig und Dresden anzubieten. 

 

Grundsätzlich ist jedoch aus Perspektive des CHE zu be-

achten, dass das Land Nordrhein-Westfalen hier nur in-

nerhalb der fünf Bezirksregierungen über einen steuern-

den Einfluss verfügt, solange das vorhandene Wunschsystem (in dem 

angehende Referendar*innen bevorzugte Bezirksregierungen angeben 

können) existiert und kein Überangebot von Absolvent*innen, die sich 

für den Vorbereitungsdienst bewerben, vorliegt. Ob allerdings eine 

zentrale Zuweisung das Lehramt insgesamt attraktiver erscheinen las-

sen würde, ist mehr als fraglich.  

 

 

Schnellerer Berufseinstieg 

Die Fraktion der CDU und die Fraktion der FDP schlagen bezogen auf 

den Vorbereitungsdienst vor, „leistungsstarke Referendarinnen und 

Referendare z.B. im Primarbereich könnten ggf. Unterrichtsbesuche am 

Ende dieser Phase bereits im Rahmen der zweiten Staatsprüfung able-

gen“ (S. 2). So fände das abschließende Kolloquium jeweils vor Ende 

des Schulhalbjahres statt und die Absolventinnen und Absolventen 

stünden den Schulen bereits zum beginnenden Schulhalbjahr zur Ver-

fügung. Des Weiteren könnten auch „verbesserte Anrechnungen von 

Vortätigkeiten zu Verkürzungen des Vorbereitungsdienstes und schnel-

leren Einstellungen in den Schuldienst“ führen (S. 2f).  

 

Aus Sicht des CHE ist der Ansatz, Ausbildungsphasen 

nicht länger als nötig auszudehnen, durchaus unterstüt-

zenswert. Den Vorschlag der Fraktionen, dass leistungs-

starke Referendar*innen letzte Unterrichtsbesuche bereits im Rahmen 

der zweiten Staatsprüfung ablegen könnten, unterstützt das CHE, aller-

dings müsste es feste Kriterien geben, was unter „leistungsstark“ genau 

verstanden wird. Der Personenkreis, dem ein solcher „Fast Track“ er-

möglicht wird, sollte sich deutlich vom Rest abheben und über einen 

längeren Zeitraum sehr gute Leistungen erbracht haben. Folgende As-

pekte verdienen bei den weiteren Überlegungen und bei der konkreten 

Umsetzung einer möglichen Kürzung des Vorbereitungsdienstes aus 

Sicht des CHE besondere Beachtung:  

Limitierte Steuerungs-

möglichkeiten 

Beschleunigung nicht 

auf Kosten der Qualität 
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— Der Vorbereitungsdienst in Nordrhein-Westfalen wurde erst 2011 im 

Zuge der Einführung des Praxissemesters im Masterstudium von 24 

auf 18 Monate gekürzt. Damit befindet sich Nordrhein-Westfalen 

im breiten Mittelfeld der deutschen Länder: 

 

Land Dauer 

des Vor-

berei-

tungs-

dienstes 

Verpflichten-

des Praxisse-

mester? 

Bayern 

Thüringen 
24 Monate 

Nein 

Nein 

Hessen 21 Monate Ja 

Baden-Württemberg 

Berlin 

Bremen 

Hamburg 

Niedersachsen 

Nordrhein-Westfalen 

Rheinland-Pfalz 

Saarland 

Sachsen 

Schleswig-Holstein 

18 Monate 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 

Nein 

Nein 

Ja 

Sachsen-Anhalt 16 Monate Nein 

Brandenburg 

Mecklenburg-Vorpommern 
12 Monate 

Ja 

Nein 

 

 

—  Lediglich Bayern, Thüringen (24 Monate) und Hessen (21 Monate) 

weisen einen längeren Vorbereitungsdienst als Nordrhein-Westfa-

len auf. Nur in Sachsen-Anhalt (16 Monate) sowie Brandenburg 

und Mecklenburg-Vorpommern (12 Monate) ist er noch kürzer. 

Natürlich sagt die Dauer des Vorbereitungsdienstes erst einmal 

nichts über die Qualität aus. Ein Aspekt ist jedoch auffällig: Es zeigt 

sich in der Praxis, dass aktuell gerade Länder mit hohem Lehrkräf-

tebedarf die Dauer des Vorbereitungsdienstes verkürzen, um Ab-

solvent*innen schneller in den Schulen zur Verfügung zu haben.  

 

— Eine (individuelle oder allgemeine) Verkürzung des Vorbereitungs-

dienstes darf nicht auf Kosten der Qualität umgesetzt werden. Zwar 

enthält in Nordrhein-Westfalen auch die erste Phase der Lehrerbil-

dung Praxisphasen bzw. ein Praxissemester, jedoch findet dort kein 

eigenverantwortlicher Unterricht statt. Erst im Vorbereitungs-

dienst greift der Praxisbezug in vollem Umfang, erst da findet die 

Verknüpfung zwischen dem im Studium Erlernten und der selbst-

gestalteten Anwendung statt. Auf diese wesentliche Erfahrung 

kann im Vorbereitungsdienst (über eine „Anrechnung“) nur 
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verzichtet werden, wenn sie im Vorfeld bereits auf andere Weise, 

aber in ähnlicher Tiefe stattgefunden hat. 

 

— Entsprechend müsste die Gewährung einer Verkürzung des Vorbe-

reitungsdienstes im Einzelfall strikt an die Erfüllung klarer Krite-

rien gebunden werden. Explizite qualitätsorientierte Standards sind 

nötig, damit keine Willkür bei der Auswahl vermeintlicher pädago-

gischer und didaktischer Talente droht. Die Kriterien müssten sich 

im Wesentlichen auf die Frage konzentrieren, ob schulische Vortä-

tigkeiten nachgewiesen werden können, die vom Umfang und dem 

Grad der Eigenständigkeit dem schulpraktischen Teil des Vorberei-

tungsdienstes nahekommen. Ferner müsste das Verfahren geklärt 

werden: Soll eine Verkürzung auf Antrag möglich sein oder bekom-

men ausgewählte Referendar*innen seitens der Zentren für schul-

praktische Lehrerausbildung einen „Fast Track“ angeboten?  Ge-

mäß §7 Abs. 2 des LABG besteht bereits jetzt die Möglichkeit, den 

Vorbereitungsdienst auf mindestens 12 Monate zu verkürzen, die 

dafür notwendigen relevanten Tätigkeiten werden jedoch nicht ge-

nauer spezifiziert. 

 

— Nicht zuletzt müsste vor der Umsetzung weitreichenderer Lösungen 

die Frage geklärt werden, ob eine hinreichend große Anzahl von 

Absolvent*innen existiert, die die Etablierung eines beschleunigten 

Verfahrens rechtfertigen würde. Der Ertrag der Verkürzungsoption 

müsste den Aufwand übersteigen.  

 

Ergänzungsstudiengänge 

Der Antrag sieht vor, dass geprüft werden soll, ob ergänzend zu den 

nach dem 15. Schulrechtsänderungsgesetz bereits existierenden Mög-

lichkeiten des Erwerbs voller Lehramtsbefähigungen zusätzlich zweise-

mestrige Ergänzungsstudiengänge sinnvoll wären und nachgefragt wür-

den (S. 3).  

 

Mit dem 15. Schulrechtsänderungsgesetz wurde festgelegt, dass Lehr-

kräfte für die Sekundarstufe II, die im Rahmen einer mehrjährigen Ab-

ordnung an einer Grundschule tätig waren, berufsbegleitend die volle 

Lehramtsbefähigung für die Grundschule nachholen können, um dann 

dauerhaft an einer Grundschule zu bleiben. Entsprechend zielt die 

Überlegung des Antrags vermutlich darauf, dass interessierte, bereits 

berufstätige Lehrkräfte, die einen Schulartwechsel vornehmen möch-

ten, sich im Rahmen von zweisemestrigen Ergänzungsstudiengängen 

für ein zusätzliches Lehramt an einer anderen Schulform qualifizieren 

können.  
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Aus Sicht des CHE ist das eine bedenkenswerte Option. 

Allerdings gilt es dabei, realistischerweise die Gehalts-

struktur zu berücksichtigen. Für eine*n ausgebildete*n 

Gymnasiallehrer*in ist es wenig attraktiv, sich für das 

Grundschullehramt nachzuqualifizieren, wenn er oder sie dort signifi-

kant weniger verdient. Der umgekehrte Fall erscheint (zumindest fi-

nanziell) lohnender, entspricht allerdings eher nicht dem aktuellen 

Personalbedarf. 

 

 

Quer- und Seiteneinsteiger*innen 

Einerseits betonen die Fraktion der CDU und die Fraktion der FDP, die 

Einstellung von Seiteneinsteiger*innen sei „gegenwärtig notwendig und 

sinnvoll“, aber „keine dauerhafte Lösung“ (S. 2). Nötig sei vielmehr eine 

„bedarfsangepasste grundständige Ausbildung von Lehrkräften“ (S.2). 

Andererseits sollen bei der berufsbegleitenden Vorbereitung Ansätze 

zur Qualitätssteigerung geprüft werden (S. 3), was dann doch für eine 

gewisse Verstetigung spricht.  

 

Bereits jetzt ist der Quer- und Seiteneinstieg, der als Sondermaßnahme 

eingeführt wurde, da der Lehrkräftebedarf durch den klassischen, 

grundständigen Ausbildungsweg nicht ausreichend bedient werden 

kann, zum Dauerzustand geworden. Im Jahr 2019 betrug der Anteil der 

Seiteneinsteiger*innen an den neu eingestellten Lehrkräften 9,7 Pro-

zent, eine Vervierfachung gegenüber 2014 (2,3 Prozent). 

Anteil der Seiteneinsteiger*innen an den neu eingestellten Lehrkräften 

in Nordrhein-Westfalen (Quelle: KMK) 

 

 

Zielgruppe für Ergän-

zungsstudiengänge klä-
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Anzahl der durch Seiteneinsteiger*innen besetzten Stellen in Nordrhein-Westfalen (Quelle: KMK) 

 

Zum Anteil der Quereinsteiger*innen an den Einstellungen in den Vor-

bereitungsdienst liegt dem CHE keine Statistik vor.  

Der immer noch propagierte Anspruch, nur das grundständige Lehr-

amtsstudium sei der Königsweg, ist in Deutschland von der Realität 

längst überholt worden. Möglicherweise spricht Einiges dafür, in einem  

grundständigen Lehramtsstudium mit einem Lehramtsbezug von An-

fang an die erste Wahl zu sehen. Faktisch bringt dieser Weg aber ers-

tens nicht genügend Lehramtsabsolvent*innen hervor – und zweitens 

bereichern manche „Typen“ von Lehrkräften die Schulpraxis nicht 

trotz, sondern gerade wegen ihres „Umwegs“. Auch alternative Zu-

gangswege bieten Vorteile, die es zu würdigen gilt.  

Aus Sicht des CHE hat die Einstellung von Seiteneinsteiger*innen, also 

von Berufspraktiker*innen, das Potential, dauerhaft zur Bewältigung 

des Lehrkräftemangels beizutragen. Seiteneinsteiger*innen sind (bei 

guter Qualifizierung!) eine große Chance für das Schulsystem, weil sie 

es erleichtern, mehr und gut geeigneten Lehrkräftenachwuchs zu ge-

winnen. Seiteneinsteiger*innen können außerdem wertvolle berufliche 

Praxiserfahrungen und greifbare Alltagsbezüge in Schulen einbringen. 

Vor dem Hintergrund einer vielfach geforderten stärkeren Öffnung von 

Schule wäre auch eine Öffnung der Schulkollegien für Lehrpersonen 

mit vielfältigeren Berufsbiographien ein folgerichtiger Ansatz. 

Quer- und Seiteneinsteiger*innen sind aber auch nur dann eine Berei-

cherung für das Kollegium, wenn sie nachhaltig professionalisiert sind. 

 

Quereinsteiger*innen, also Absolvent*innen fachbezoge-

ner Masterstudiengänge, die dann das Referendariat an-

schließen, haben einer aktuellen Studie zufolge nur im 
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bildungswissenschaftlichen Bereich Defizite gegenüber klassisch ausge-

bildeten Lehramtsanwärter*innen.5 

Gerade im Bereich des pädagogisch-psychologischen Wissens zeigte 

sich in der Studie ein Vorteil der Referendar*innen mit vorangegange-

nem Lehramtsstudium. Klassisch ausgebildete Referendar*innen haben 

entsprechend ein größeres Wissen über Unterrichtsmethoden, zeigten 

jedoch keine besonderen Wissensvorsprünge in Bezug auf Klassenfüh-

rung und Leistungsbeurteilung. Die Ergebnisse der Studie könnten als 

Grundlage genommen werden, um den Vorbereitungsdienst für Quer-

einsteiger*innen ohne vorangegangenes Lehramtsstudium inhaltlich 

anzupassen.   

 

Für die Weiterbildung von Seiteneinsteiger*in-

nen ohne jegliche vorige Lehramtsausbildung 

sollten das Land Nordrhein-Westfalen die 

Hochschulen ermutigen, berufsbegleitend 

Masterstudiengänge einzurichten, die neben 

der fachwissenschaftlichen und fachdidakti-

schen Qualifizierung in einem ggf. fehlenden 

zweiten Unterrichtsfach auch bildungswissen-

schaftliche Anteile enthalten sollten. So kön-

nen fehlende Qualifikationen fundiert nacherworben werden, und es 

entsteht durch den Abschluss eines Weiterbildungsstudiums für die 

Seiteneinsteiger*innen eine verlässliche Perspektive für den Schul-

dienst. Mit erfolgreichem Abschluss des Weiterbildungsstudiums und 

eines berufsbegleitenden Vorbereitungsdienstes / Referendariates 

würde dann das zweite Staatsexamen erworben, mit dem die Absol-

vent*innen regulär ausgebildeten Lehrkräften gleichgestellt würden 

und verbeamtet werden könnten. 

 

Wenn der Quer- und Seiteneinstieg auf diese Weise qualitätsgesichert 

ist und die Hochschulen über die Vermittlung akademischer Kompe-

tenzen einbezogen sind, spricht nichts dagegen und viel dafür, dauer-

haft mehrere, klar beschriebene und als gleichwertig anerkannte Wege 

zum Lehramt zu eröffnen.  

 

 

 

 

 

 
 
 
5 Richter/Lucksnat (2020). Unterschiedliche Wege ins Lehramt – unterschiedliche 

Kompetenzen? Ein Vergleich von Quereinsteigern und traditionell ausgebilde-

ten Lehramtsanwärtern im Vorbereitungsdienst. In: Zeitschrift für Pädagogi-

sche Psychologie, S. 12. 
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Zusammenfassung 

Das CHE unterstützt ausdrücklich die grundsätzliche Ausrichtung des 

Antrags, welcher die „Sicherung der Qualität unserer Lehrkräfteausbil-

dung“ (S. 2) als eine elementare Anforderung an aktuelle und künftige 

Maßnahmen beschreibt.   

 

Dabei erscheint es aus Sicht des CHE besonders entscheidend, dass die 

politisch verantwortlichen Akteure nicht nur ad hoc reagieren, sondern 

eine langfristige Perspektive einnehmen. Nachhaltige Lehrkräftesiche-

rung setzt Maßnahmen in allen Phasen (auch in der ersten Phase) vo-

raus.  

Über allen Ansätzen sollte die Frage stehen, welche Art von Menschen 

im Schuldienst benötigt werden. Es geht also nicht darum, nur mög-

lichst schnell möglichst viele in den Schuldienst zu „bugsieren“ oder 

möglichst alle offenen Stellen irgendwie zu besetzen, sondern Quantität 

und Qualität im Blick zu haben. Schulen brauchen die „Richtigen“ als 

Lehrkräfte: intrinsisch motivierte, fachlich fundierte, teamfähige, ge-

staltungswillige und kommunikationsstarke Menschen.  

 

Es ist sehr richtig und unterstützenswert, den tatsächlichen Bedarf (von 

der Schulrealität her gedacht) stärker als bisher bei der Lehrerbildung 

mitzudenken. Das umfasst bei der Bedarfsbestimmung dann aber nicht 

nur die Bedarfsfrage in Bezug auf die Schulform oder die benötigten 

Fächer, sondern auch und gerade die benötigten Persönlichkeiten und 

Kompetenzen zur Vermittlung von 21st Century Skills an die Schülerin-

nen und Schüler – im Sinne einer zeitgemäßen Pädagogik, die den ein-

zelnen Schüler bzw. die einzelne Schülerin in den Mittelpunkt stellt 

und Lehr- wie Lernprozesse zukunftsweisend gestaltet. 

 

Last but not least: Es wäre kurzsichtig, jetzt alle Maßnahmen auf die 

Gewinnung von Lehrkräften für die Grundschulen zu konzentrieren. 

Bei den Sekundarschulen ist in Nordrhein-Westfalen bis 2030 mit einer 

Zunahme der Schülerzahlen um mehr als 20% zu rechnen und schon 

jetzt (s. Grafik oben) besteht in vielen Fächern ein Lehrkräftemangel. 

Daher läge es nahe, schon jetzt wie oben dargestellt weitere Zugangs-

wege zu eröffnen und so Lehrkräfte für die Sekundarstufe I und die be-

sonderen Mangelfächer der Sekundarstufe II zu gewinnen.6  
  

 
 
6 Vgl. dazu zwei aktuelle Publikationen aus dem Monitor Lehrerbildung: Wege aus 

dem Lehrkräftemangel - Zugangswege flexibilisieren - Policy Brief November 

2020 (https://www.monitor-lehrerbildung.de/web/.content/Downloads/Down-

loads_FlexibleWege/Flexible_Wege_PolicyBrief.pdf), und Brinkmann, Bianca; 

Müller, Ulrich: Flexible Wege ins Lehramt?! - Qualifizierung für einen Beruf im 

Wandel (https://www.monitor-lehrerbildung.de/web/.content/Down-

loads/Downloads_FlexibleWege/Monitor-Lehrerbildung_Broschuere_Flexible-

Wege-ins-Lehramt.pdf).  
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